
3. Änderung des Bebauungsplanes
"Auf der Bühnhardt" der Ortsgemeinde 
Schutzbach 
Textliche Änderung (Änderungen gegenüber der Urspungsplanung sind fett 

und kursiv dargestellt)
1b)  Bauweise, die überbaubaren und nicht überbaubaren
          Grundstücksflächen sowie die Stellung der baulichen Anlagen: 
          (3)  Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baulinien und

Baugrenzen festgesetzt. Es kann jedoch höchstens die durch die
BauNVO bestimmte Grundflächenzahl (GRZ) bebaut werden. 
Ist die im Bebauungsplan ausgewiesene überbaubare Fläche kleiner
als die GRZ nach der BauNVO, so kann höchstens die im
Bebauungsplan ausgewiesene Fläche überbaut werden unter der
Beachtung der Landesbauordnung. Diese Regelung betrifft
ausschließlich Hauptanlagen. 

Nebenanlagen, Stellplätze (einschließlich Carports) und Garagen
gem. § 23 Abs. 5 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 

 Ziffer 1b) Abs. 5 der Ursprungsplanung „Auf der Bühnhardt“ entfällt

Im Übrigen bleiben die Festsetzungen der Ursprungsplanung bzw. der 1. und 2. 
Änderung des Bebauungsplanes „Auf der Bühnhardt“ unberührt.

Schutzbach, den …………………….. 
Ortsgemeinde Schutzbach

____________________________ 
(Detlef Faikus)
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen 
Festsetzungen mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des 
Ortsgemeinderates übereinstimmt und dass die für die 
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet 
wurden. Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

57520 Schutzbach, den ……………….
Ortsgemeinde Schutzbach

___________________________ 
(Detlef Faikus)
Ortsbürgermeister
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